
In supervisory law, as well as in criminal law, it is often 
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lations of supervisory and criminal law often arise from 
-
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-

-
-to-
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1. Einleitung

de lege lata

Die Vertrauenskrise, mit der sich die Credit Suisse 
Gruppe (nachfolgend CS) seit Jahren konfrontiert sah, 
verschärfte sich im März 2023.1 Aufgrund etlicher 

-
lität der Bank und zahlreicher Führungswechsel wäh-
rend Jahren hatten die Kunden das Vertrauen in das 

-

die anhaltende Krise von mehreren Spezial- und Regi-
-

2

Nach den Ereignissen rund um die CS-Krise wird 
die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA kri-
tisiert, nicht genügend wirksam und scharf gegen die 
höchsten Bankmanager vorgegangen zu sein. Speziell 

mangelhaft gewesen, es sei Aufsichtsrecht schwer 
-

3 Die 

 Vgl. zum Ganzen etwa  in der 
-

munikation, falsches Personal: Warum ist die Finma an der 

-
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sie seit 2012 elf Enforcementverfahren gegen das In-
-

4 
Wenn die FINMA im Aufsichtsdialog nicht mehr 

weiterkommt, ist das Enforcementverfahren das letz-
te Eskalationsmittel.5 -
son vorzugehen, müsse sie ihr eine kausale Verant-
wortlichkeit zuordnen können. Dies sei schwierig und 

-

individuellen Verantwortlichkeiten fordert die FINMA 
daher die Implementierung eines «Senior Managers 

6

-Instru-
mentariums und der FINMA als Behörde.7 Zudem ver-

Verantwortlichkeit die Einführung eines sog. Verant-
wortlichkeitsregimes.8

 (alle Internetquellen zu-

-

-
lichen Informationen im Nachgang zu zwei gegen die Bank 
geführten Verfahren zusätzlich solche gegen Individuen 

-

 Vgl. Patric Eymann,

 

 in der 
-
-

-
 

-

-

drohen. Dies ist dann der Fall, wenn eine natürliche 

Verantwortlichkeitsstrukturen unklar sind und sich 
-

gangene Delikt keiner natürlichen Person zuordnen 
-

-
-

-
folgung der Einzelperson aus prozessökonomischen 

-
mit die Verfolgung von Individualstraftäterinnen und 

einer Bank im Kern-
Ausgelöst durch die erwähnten Ereignisse rund 

-

Verantwortlichkeitsregimes für (alle) Banken in An-
-

tannien sowie dessen Konsequenzen auf die Verant-

aus aufsichtsrechtlicher (II.) als auch aus strafrecht-

an verschiedene Personen mit Führungs- -
-

nehmigt wird, verstanden. Damit ist nicht die Summe 

Verantwortlichkeit festlegen, sowie die Massnahmen, 
-

-

-
folgerungen (IV.). 



 -
ten Institute. -
ganisation10 ist ein Vorgehen gegen die Bank somit die 
Regel. So auferlegte die FINMA der CS etwa in der Be-

-

einwandfreie Geschäftstätigkeit organisatorische und 

den Kommunikationsmitteln, um stufengerechte Zu-

wachungs prozesse zu erreichen.11 Die Enforcement-

Personen richten.12 Bei Individuen auf höchster Füh-

13 
-

marktaufsicht, des Anleger- und Funktionsschutzes14 

sie gerade keine dem Verfolgungszwang unterliegen-
15 Sie soll vielmehr nur dann ein 

 

 Vgl. zum Individuum im Finanzmarktrecht eingehend 
’individu en droit de la surveillance 

d’exer-

 Vgl. 

-
leger, der Versicherten sowie den Schutz der Funktionsfä-
higkeit der Finanzmärkte. Damit trägt sie zur Stärkung des 

-

-

Verfügt die 

16 Diese sind nur 

-
wirkt hat, ihr das Fehlverhalten also individuell zure-

17 -
-

sichtsrechtsverletzung nicht zwingend um ein aktives 

-
-

18 Gemäss einem neuen, 
angefochtenen Entscheid des Bundesverwaltungsge-
richts kann sich eine zustimmende Entscheidungsträ-
gerin eines Gremiums indes nicht ihrer Verantwor-

-
-

dungsgremiums.  Sodann ist einem neueren Bundes-
gerichtsentscheid sinngemäss zu entnehmen, dass die 
Hierarchie den Kausalzusammenhang nicht unter-

20 
Ein Tätigwerden der FINMA macht sodann umso 

-

Zentrum des Finanzmarktenforcements steht, im Ge-
gensatz zum Strafrecht,21 gerade nicht die Pönalisie-
rung von Individuen.22 -

-

 Vgl. auch Eymann  
Enforcementverfahren der FINMA und Dissonanz zum 

-
rien.

 in:-

Missmanagement im Banken-

auch kürzlich  Das Finanzmarktaufsichts-

 



eines Instituts wesentlich prägen.23 Es erweist sich in 

als schwierig, den Vertretern auf höchster Manage-
mentstufe eine etwa für die Verfügung eines Berufs-

-
-

weisen.24

Geschäftsleitungsmitglieder der Bank trotz der enor-
men Grösse dieser Kundenposition und der damit ver-

-

Geschäftsleitungsmitglieder standardmässig von sich 
-

hungen auseinandersetzen mussten.25 Die Verant-
-

Verhalten von Bankmanagern auswirkt.26 Dies wird 
zusätzlich akzentuiert, wenn die relevanten Entschei-

-

fehlt. Das geltende Verantwortlichkeitsregime in 

-
ansätze.

-

201628 mit dem Ziel ein, die Verantwortlichkeit von In-

 
-

 FINMA, Medienmitteilung, «Archegos: FINMA schliesst 

 
-

gime (SMCR) 

dazu zudem 

-

-
-

dividuen zu erhöhen und es den Instituten und deren 
Regulatoren zu erleichtern, diese zur Verantwortung 
zu ziehen.
SMCR.30 Der Financial Services and Markets Act 2000 
(FSMA 2000) enthält dessen Grundsätze.31 

Das Senior Managers Regime (SMR) ist zunächst 

32 Vorliegend 

Interesse. Im mit dem Schweizer Gewährsprüfungs-

erstens ein klar formuliertes «Statement of Responsi-

zeigen.33  

-
stehungsgeschichte , The Fix: 

 World’s 

 
-

Standards), Changing Banking for Good, First Report of 

 und PCBS, 

-

-
füg

-

-
-



-
34 Andererseits müssen 

Managerinnen zugeordnet werden.35 -
antwortlichkeiten eines Senior Managers, ist das SoR 
zu aktualisieren und neu einzureichen.36 Erforderlich 
ist das SoR für alle Führungskräfte, die der Bank oder 

en könn-
ten.37 Im Gegensatz zur aktuellen FINMA- Praxis 

mehr 
Personen als nur Geschäftsleitungsmit glieder vom 
SMR erfasst zu sein.38 Auf Stufe Auf sichtsorgan ist der 
Adressatenkreis dagegen kleiner.  Hier fallen soweit 

-
-

dentin oder die Vorsitzenden von Risiko- und Prü-
fungsausschüssen.40

-
fen.41 Die MRM enthält Informationen zur Berichter-
stattung, zu den Verantwortlichkeiten in den ver-

-

der Gesamtgremien, der Ausschüsse und deren Vor-

unter 

-
-

-

-

 
-

-

-

-

einer Funktion verknüpft, sondern müssen einzelnen Mit-
-

-
sellschaften.42 In der Gestaltung der MRM sind die 

-
43 Wie das SoR 

-
nehmensinternen Corporate Governance durch die 
Festsetzung von Entscheidungsstrukturen und Kom-

44 Zudem soll die MRM den Auf-
-

vermitteln.45

Personen mit einer SMF gelten drittens nicht nur 

-

-

Rechtsverletzung vorliegt und dieser es versäumt hat, 
angemessene Massnahmen zu ergreifen, die von einer 
Person in ihrer Position vernünftigerweise erwartet 

46 Wie erwähnt47 
-
-

verletzung nicht zwingend um ein aktives Tun han-

-
48

Was die Wirksamkeit des SMCR im Enforcement 
-

re Durchsetzung.

-

-

-

-

 
-



sein.50

-
samkeit zusätzlich.51 

Wie eingangs erläutert52 wird vorliegend als genehmi-

geltendem Recht zu einer angemessenen Verwal-
tungsorganisation als Bewilligungsvoraussetzung ei-

-
geln nachträglich im Enforcementverfahren mittels 
Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes 

unter 
vgl. zu den Enforcementverfahren zudem FCA, Informa-
tion on investigations opened under the Senior Managers’ 

 Vgl.  The senior managers and 

 
SMCR am Beispiel des Archegos Skandals eingehend Daniel 

-

-
 Neue Enforcementinst-

-
-

 Vgl. Kap. I.

zu den Vor- und Nachteilen einer vorgängigen Geneh-
migung des so verstandenen Verantwortlichkeitsregi-
mes durch die FINMA, dessen Ausgestaltung und Re-
gulierung (II.3.3). 

-
grund stehenden Gesellschaftsform,53 dass der Ver-

-
lich ist.54 Die Verletzung dieser Kernkompetenz kann 
eine aktienrechtliche Verantwortlichkeitsklage zur 

55

sein, nachzuweisen, dass er die Informations- und 

dieser Voraussetzung kann er für seine Entscheidun-

des Geschäftsermessens verweisen.56 
Aufsichtsrechtlich verlangt das Bankengesetz so-

dann eine der Geschäftstätigkeit der Bank angemes-

der Befugnisse zwischen Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung auf eine Art und Weise, die eine sach-

-
stellt.57 Zudem hat eine Finanzgruppe so organisiert zu 

 Vgl. FINMA, Bewilligte Banken und Wertpapierhäuser, 

a

  Schweizerisches Ge-

-

 -
schäftsermessen im Aktienrecht eingehend 

, Geschäftsermessen im Aktienrecht, 

Aktienrecht in diesem Kontext  Bank-

-

passim.



58

-
komanagements sowie die Zuständigkeit und das Ver-

Geschäften in einem Reglement oder in internen 
-, Kre-

dit-, Ausfall- - - und Image-
risiken sowie operationelle und rechtliche Risiken zu 

 Die de-
taillierte und lückenlose Zuweisung der Verantwort-

Fehlt dagegen die Zuweisung der Verantwortlichkei-

niemand zuständig. Bereits nach geltendem Recht ist 

-

Darstellung Informationen zur Berichtserstattung, zu 
den Verantwortlichkeiten in den verschiedenen Berei-

-prozes-

Kompetenzen der Gesamtgremien, der Ausschüsse 

-
ser Dokumentation sind die Institute frei. Gemeinhin 

-
-

Dokumentation zu erstellen, liegt folglich schon heu-
te eine Missorganisation und damit eine Verletzung 

f
vor.60 

Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes, 
wenn Beaufsichtigte das FINMAG oder ein Finanz-

-

f 

 -
deren Titel «Corporate Governance Anforderungen im Fi-

-
-

ment namentlich «Massnahmen anordnen, die in das 

-
61 So ordnete die FINMA im Kontext 

-
-

konkreten Fall verletzten Bestimmungen als organi-
satorische Massnahme eine schriftliche Erklärung 

62 

-Enforcementverfah-

höchsten Manager der Bank künftig in einem Verant-
63

eines mangelhaften Verantwortlichkeitsregimes die 
Bewilligungsvoraussetzung der angemessenen Ver-
waltungsorganisation verletzt, die lückenlose Zuord-

-

Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes 
nachträglich anordnen.64 

-

genehmigen.65 Auf der Basis des FINMA-Rundschrei-

-

-
halten ist.

-

 (Suisse) SA (FINMA, Medienmitteilung, «FINMA-Verfah-
ren: HSBC Private Bank (Suisse) SA hat gegen Geldwäsche-

 Vgl. dazu auch  wonach sich die erläuterten 
Verfügungen der FINMA «als Ausdruck eines sog. Senior 



tungsorgans als Gremium,66 der Verwaltungsratsprä-
sidentin,67 des Prüf-68 und des Risikoausschusses  
sowie auch der Geschäftsleitung als Gremium,70 nicht 

71 Entsprechend 

und Verantwortlichkeiten von Gewährsträgern im 

-
-

fall.72 
Wie erwähnt73 ist die detaillierte und lückenlose 

-
standteil einer angemessenen Verwaltungsorganisa-

die FINMA würde die Institute zwingen, sich mit ihren 
internen, teils hochkomplexen Verantwortlichkeits-
strukturen auseinanderzusetzen und mehr Klarheit in 

Bewilligung sinnvoll präzisierter Verantwortlichkei-

Wirkung entfalten, indem sie die Bankmanager auf 

-
-
-

lierten vorgängigen Genehmigung des Pendants der 

-
nen gar nicht erst fehl verhalten.74 -
setzung, dass sich dadurch das Enforcement gegen 

stärkt eine wirksame Durchsetzung generell das Ver-

-

 

trauen in den (Schweizer) Finanzplatz75 und die Re-
putation der FINMA.76 

Wegen des im Schweizer Finanzmarktrecht gel-
77 wäre 

-

-
-
-
-

würde dadurch zu stark in das Management der Bank 

-

-
-

-

Schweizer MRM sollten die Banken allerdings mög-
lichst frei sein.78

-

-

-
lut wichtigsten Beziehungen könnte dies die Gesamt-

 weniger wichtigen Beziehungen entsprechend weite-
re Manager auf tieferer Hierarchiestufe. So hat die 

die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zu-

 Vgl. zum Vertrauen in den Kapitalmarkt 

 Vgl. dazu etwa 



standes die Zuordnung der individuellen Verantwort-

 Dies wäre 
auch als Bestandteil eines  zu genehmigenden 
Verantwortlichkeitsregimes entsprechend der MRM 

-

er intern verlangen, dass ihm die Informationen zur 
Verfügung gestellt werden. Infolgedessen würden die 

-
-

sammengetragen. Kritisches Wissen würde dadurch 

dieser Basis würde dann der Manager entscheiden, 
womit auch seine Verantwortlichkeit dokumentiert 

-
mens.80 

Ein weiterer Vorteil der vorgängigen Prüfung ei-
nes solchen dokumentierten Verantwortlichkeitsregi-

FINMA81

veränderten Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten 
-

rierungen) erfahren würde und diese zu genehmigen 
hätte. In diesem Sinne verspricht die FINMA denn 

Risikomanagement und der Corporate Governance 
-

tung von Entscheidungs- 82

-
-

 

-

 Gemäss -
-
-

 und damit zusammenhängende 
regelmässigkeiten in Finanzinstituten zu vermeiden 

(

unter 

schen SMCR einführen und durchsetzen könnte, 

83 Jedenfalls sollte eine allfällige neue 
oder angepasste Rechtsgrundlage, sei es auf Stufe Ge-

-
teten Prinzips der Risikoorientierung84 könnte hier 
etwa eine Konkretisierung im FINMA-

85 
-
-

86 Aktuell wird in verschiedenen 

-

von höchsten Bankmanagern prüfen und darauf ein-
wirken können und sollen.87 Spätestens nach den Er-

Schweiz weiter nachgedacht werden.88 

  
 ist die vorgängige 

-
lage (

 

 Vgl. etwa zur Rolle der Compliance-Funktion zur Stär-
kung 

mehr individueller Haftung als Gründe für einen Wandel 

 Vgl.  Mitglied des Direktoriums und stell-
vertretener Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der EZB, 

-



nicht nur aus aufsichtsrechtlicher Sicht die Festlegung 

Bank, sondern können auch die strafrechtliche Verfol-

auch im Strafrecht die Frage, wie verhindert werden 

-

Finanzmarktrecht nicht die Pönalisierung von Indivi-
duen, sondern die Regulierung und Verantwortlichkeit 

Strafrecht der umgekehrte Ansatz: Verantwortlich ist 

-
gen hat. Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des 

-
tem hingegen lange Zeit fremd und wurde im Kern-
strafrecht erst im Jahr 2003 eingeführt.  Im Verwal-

-
 Trotz 

-
-

che Handlung einer natürlichen Person vorausgesetzt. 
Aus diesem Grund werden nachfolgend kurz die 

-

-

 
Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 

 Die 

 

(Hrsg.), Basler Kommentar, Verwaltungsstrafrecht, Basel 

-

schuldhaft gehandelt hat, d.h., wenn ihr ein persönli-
cher Vorwurf gemacht werden kann.

-

-

 
-

vorsätzlichen Delikten feststehen, dass die Person 

sowie im Willen darum, nicht zu handeln, passiv ge-
 Während in der Regel eigenes Handeln 

-
-

-
chen Geschäftsherrenhaftung der Fall, die vom Bun-
desgericht im Bührle-Entscheid zum ersten Mal Er-

-

 
-

 
Hans Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Straf-
recht 

 
Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 

  Der 
Eventualvorsatz im Wirtschaftsstrafrecht, in: Marc Jean-

-
-
-



-
dings im Wissen und mit Willen des Patrons. Bührle 

-
-

schluss verurteilt.

auch Verwaltungsstrafrecht zur Anwendung gelangen. 
-

che Regelungen explizit die Anwendung von Verwal-
-
-

tungsstrafrecht komplettiert die kernstrafrechtlichen 
-
-

-

handelnde natürliche Person.
wird dann allerdings die verwaltungsstrafrechtliche 

-
tiert.  Die Bestimmung sieht explizit vor, dass Ge-

-
den Täter unterstehen, wenn sie es vorsätzlich oder 

-
-

-
desgerichtliche Rechtsprechung im Fall Bührle im 
verwaltungsstrafrechtlichen Kontext.

- oder Vertreterhaf-

Personen keine natürlichen Personen sind, sondern 
-

 
Nora -
mentar, 

 Droit pénal de l’entreprise: Évolu-
tions et perspectives en droit pénal administratif, in: 
Alain Ma

 

-
türlichen Personen statt.

Nicht nur aus aufsichtsrechtlicher, sondern auch aus 
strafrechtlicher Perspektive ist die Verantwortlich-

-
-

chen Verantwortlichkeit von natürlichen Personen für 

-
-

-
-

-

100 Die in der Praxis kaum rele-

-
-
-

noch selten)101

-
ten vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen 

-
fen hat, um eine solche Straftat zu verhindern. 

einer  
ter StGB), die Finanzierung von Terrorismus 

quinquies ) sowie 

 
 



ter, 
322quinquies, 322septies octies StGB.102

-
-

ternehmens eine strafrechtliche Verantwortlichkeit 

-
103

auch auf ausserstrafrechtliche Normen zurückgegrif-
fen werden, um die nötigen organisatorischen Vor-

- und ver-
waltungsrechtliche Normen oder Standesregeln.104 Die 

zu prüfen.105

-

-
-

führten Katalogtaten zu verhindern.106 -
darf es zur Konkretisierung der erforderlichen und 

-
zugs verwaltungs- und privatrechtlicher Regelwerke 

Standards, worunter auch Verordnungen, Rund-

fallen.107

-

-

Strafverfahren gegen Banken, die von Gerichten ent-
schieden wurden. Das Verfahren gegen die PostFinan-
ce endete mit einem Freispruch für die Bank aufgrund 

 
 von  Finanzdienstleistungsunternehmen siehe auch 

 Das Desorganisations-

 
 
 
 
 

mangelnder Geldwäscherei-Anlasstat,108 die erstin-
stanzliche Verurteilung gegen die Falcon Bank wurde 
von der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts 

nicht rechtskräftig) freigesprochen,  und die CS wur-

110 Die 
-
-

eine Bank (und dies erst kürzlich) in dieser Form we-
gen mangelhafter Geldwäscherei- -
wie mangelhafter Massnahmen und Verfahren zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei verurteilt worden ist.111 

-
-

organisatorische Vorkehren im Bereich der Korrupti-

von 
Rich
internen Compliance-Stelle sowie die Implementie-

-

Compliance- -
gel festgestellt wurde.112

 Bundesstrafgericht, Medienmitteilung, «Strafsache Bun-
desanwaltschaft gegen Credit Suisse AG und weitere Be-

-

-
schaft, Medienmitteilung, «PKB PRIVATBANK SA wegen 

Strafverfahren gegen Finanzinstitute).
-

siehe -
 Neuste Entwicklungen im 

-
ternehmens-, Korruptions- und Insiderstrafrecht, in: 
 



-
-

die nötigen Corporate Governance Strukturen aufwies, 
sondern dass diese sowie auch interne Weisungen 
mangelhaft umgesetzt wurden.113

-
-

tionsstruktur aufweist, wenn diese danach nicht oder 
nur mangelhaft in der Praxis umgesetzt wird.

-

-
-

114

-
len, falls drei Voraussetzungen erfüllt sind: Es muss 

Busse von nicht mehr als CHF 5000 in Frage, und die 
-

auf die auszusprechende Strafe unverhältnismäs-
sig.115 
nehmens 

-
hung zugrunde liegen, sondern die Bestrafung des 

-
schen Gründen.116 Allerdings kann eine mangelhafte 
Verantwortlichkeitsstruktur natürlich die Ermittlung 
der verantwortlichen natürlichen Person erschweren, 

  Neuste Entwick-

 
 
  

VStrR ist von grosser praktischer Tragweite, da sich 

-
zialgesetzen vorgesehen ist.117 Im Finanzmarktrecht 

-

Strafnorm des FINMAG verstossen, so kann dafür das 

Ermittlung der natürlichen Person einen unverhält-
nismässigen Aufwand generieren würde.

-
-

118 Die konkreten Zu-
ständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Entschei-
dungsprozesse sind allerdings aktuell nicht im 
Einzelnen von dieser vorgängigen Prüfung erfasst. 

 geprüft, wenn 

handelt.

einer Bank mangelhaft zugeordnet, sodass dadurch 

Wird gegen eine verwaltungsstrafrechtliche Norm 

-

 -
vanz im Zollstrafrecht siehe 



-
120 Als Beispiel eines Verfahrens 

-
mensverantwortlichkeit kann die (noch nicht rechts-
kräftige) Verurteilung der CS durch das Bundesstraf-
gericht im Sommer 2022 aufgeführt werden. Das Ge-

die Bank eine Busse von CHF 2 Mio. aus.121 Begründet 
wurde die Verurteilung der Bank mit mangelhaften 
Kontrollen der Vorgesetzten sowie der Compliance- 

-

Dokumentation sowie mangelhafter Kontrolle des 
wirtschaftlichen Hintergrunds der Transaktionen und 

eine ungenügende Compliance-Struktur vor, wo-
-

sation und dementsprechend Geldwäschereihand-
lun -
ren.122 Das Verfahren ist allerdings zum Zeitpunkt der 
Redaktion dieses Beitrags noch hängig, und es ist 

-

-

existiert.123 Das Bundesstrafgericht hat in diesem Fall 

-
Strafrechtliche Verant-

auch 

 

-
fahren geschehen soll. Klar ist, dass eine strafrechtliche 

Bestrafung nicht einfach auf eine Rechtsnachfolgerin 

-

-

Allerdings resultiert nicht automatisch eine 
-

124

-
-

Banken im Geldwäschereikontext relevanten kumula-

-
-

125 Eine Exkulpation 

äusserst schwierig erweisen, denn in so einem Fall 
müsste die Begehung des Delikts trotz einer angemes-

- und Verantwortlichkeitsstruk-

-
-
-
-

sations-
mangelhaft gewesen sein müssen.

-
antwortlichkeits-

-
- und Verantwortlichkeitsstrukturen. 

Genehmigt die FINMA diese vorgesehenen Strukturen, 
-

-

 Neuste Ent-

 
 



-
-

die fachlich kompetente Instanz, um die Best Practice 

darauf vertrauen, dass ihr Verantwortlichkeitsregime 

FINMA eingereichten Form den Anforderungen dies-
-
-

waltschaft für die Ausgestaltung einer genügenden 
- und verwal-

tungsrechtliche Normen sowie auf Regelwerke von 
126

Verantwortlichkeitsregime würde daher Fälle, in de-
nen gravierende Mängel wie etwa das komplette Feh-
len einer Compliance-
Vorfeld verhindern. Solche Konstellationen kamen in 
gewissen Fällen der Bundesanwaltschaft, in denen die 
Zuwiderhandlungen einige Jahre zurücklagen, noch 
gehäuft vor, allerdings waren keine Finanzinstitute 

127 Heutzutage dürften solche gravierenden 
-

auch nach einer Genehmigung ihrer Verantwortlich-
keitsstrukturen nicht mangelhaft organisiert sein 

Einerseits können Anpassungen im Verlauf der Jahre 
notwendig werden, was auch dafür spricht, das Ver-

-

-

-
den einer verantwortlichen natürlichen Person verun-

-
antwortlichkeitsdelegation natürlich auch, dass die 
verantwortlichen natürlichen Personen einfacher er-
mittelt werden können. Wenngleich vielleicht nicht 

 So etwa auf den Swiss Code of Best Practice for Corporate 
-

-

-
-

ten Niveau eine klare Verantwortlichkeitsstruktur. 
-

rend auf der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung 

gestellt werden kann.128 Allerdings dürfte in dieser 

wis
zuweisen, sodass eine strafrechtliche Haftung auch 

-
keit ist im Verwaltungsstrafrecht deutlich entschärft, 

-

allerdings nur dann zu reduzieren, wenn die Verant-
-

stehen, sondern auch in der Praxis umgesetzt werden. 
-

len der Bundesanwaltschaft ersichtlich ist, kann sich 
-

ganisationsstrukturen sowie von internen Weisungen 

-
prüfen.

der Bank wird eine klare Verantwortlichkeitsstruktur 

-
-

ein Verantwortlichkeitsregime durch die FINMA ge-

des Verwaltungsrats zukünftig nicht mehr hinter einer 
intransparenten oder inexistenten Verantwortlich-
keitsverteilung verstecken, und auch die Behauptung, 

Bereich nicht gekannt resp. diese sei an eine unterge-

geregelten und von der FINMA genehmigten Verant-
wortlichkeitsstruktur nicht mehr greifen. Eine for-

 
 Siehe dazu 



melle Festlegung der Verantwortlichkeitsstrukturen 
-

-
-
- 

-
terlassungsdelikten den Nachweis des Vorsatzes, 

Strukturen mit Verantwortlichkeitsdelegation weiter-
hin eine Schwierigkeit darstellen wird.

Während sich das FINMA-Enforcementverfahren mit 
Blick auf die Aufsichtsziele des Anleger- und Funkti-
onsschutzes primär gegen Banken und nur sekundär 
gegen Individuen und ggf. gegen solche auf höchster 
Managementstufe richten und u.E. auch richten sol-
len, ist es im Strafrecht gerade umgekehrt. Dort stehen 
nämlich die Verfolgung und Bestrafung von natürli-

-

Sowohl im Strafrecht als auch im Aufsichtsrecht 

eine Rechtsverletzung oftmals nur schwerlich indivi-
duell zugeordnet werden. Anders als die FINMA müs-

-
wortlichkeitsdelegation dürfte dies auch mit einem 

-
keitsregime weiterhin nicht ohne Schwierigkeiten zu 

-

sich Individualstraftäter verstecken konnten. Können 

weder von der FINMA noch von den Strafverfolgungs-

de facto auf den Banken, fallen die 

Maschen. Aus diesem Grund und unter einer gesamt-
heitlichen Betrachtungsweise sollte zumindest im 
Strafrecht der Hauptfokus weiterhin auf der Verfol-
gung und Bestrafung von Individualstraftäterinnen 

Die vorliegend postulierte vorgängige Genehmi-
-
-

- und 
-
-

sichtigung des aus dem Verhältnismässigkeitsgrund-

-

-
-

zung zwischen den Bankmanagern, Zuständigkeiten 

-
gerin wüsste, was sie delegieren kann und wo sie in-

muss. Idealerweise käme es dadurch zu weniger Auf-
sichts- und Strafrechtsverletzungen und hätte daher 

-
malerweise nicht zu granulare Ergänzung des Ban-

des FINMA-
Banken, weil es auch mit Blick auf die Wirtschaftsfrei-

-
-

sowohl aus aufsichtsrechtlicher als auch aus straf-
rechtlicher Sicht im Bankenalltag entsprechend um-
gesetzt und die Implementierung durch die Bank kon-


